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Kreisstadt Beeskow 
 
 

Informationsvorlage 

Nr.: IV/088/2017/II 

öffentlich 

 

 
Bezeichnung des TOP: Übernahme der Aufgaben des Gewerbeamtes Tauche 

 

Zuständiger Fachbereich: Fachbereich 2 

II Beratende Gremien Abstimmungsergebnis 

Gremium Sitzungsdatum  Ja Nein Enth. Befan. 

Haupt- und Finanzausschuss 28.11.2017 Stadtverordnete     

  Sachkundige Bürger     
 

Beschlussorgan: 
 

 

Abstimmung StV SB 

Festgelegte Stimmenzahl:   

Federführender 
Fachbereichsleiter/in: 

Herr Steffen Schulze 
Anwesende Stimmberechtigte:   

Ja-Stimmen:   

Bürgermeister/ 
Vorsitzender HFA: 

 
Nein-Stimmen:   

Enthaltungen:   

Datum: 17.11.2017 Ausschluss wegen Befangenheit:   

 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Beeskow beschließt die öffentlich 
rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Tauche im Rahmen einer ersten Änderung, die 
Aufgaben des Gewerbeamtes über die Stadt Beeskow ab dem 01.01.2018 durchzuführen.  
 
In der Diskussion Anfang 2017 hatte sich die Gemeinde Tauche zunächst dazu entschlossen, 
das Gewerbeamt nicht an die Stadt Beeskow zu übertragen. Zunächst erfolgte die Übergabe 
des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes. Nunmehr beabsichtigt die 
Gemeindevertretung am 21.11.17 auch die Aufgaben des Gewerbeamtes an die Stadt 
Beeskow zu übertragen. Der Entwurf eines Änderungsvertrages ist beigefügt.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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